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Aus dem RROP ergibt sich auch keine neuerliche Betroffenheit:



 
Auch im Bereich der Naturschutzgebiete ergibt sich keine neuerliche Betroffenheit















































 
Maßnahme 10.3/A3
 
 
 
Die Beschreibung der Maßnahme 10.3/A3 ist noch immer unkonkret und kann so nicht in den Bescheid
übernommen werden.  Es ist beispielsweise unklar, was "ab etwa Mitte August" bedeuten soll. 
Kartenmäßige Gegenüberstellungen der alten und neuen Maßnahmenflächen zu 10.3/A3 fehlen.
Gutachterliche Bewertungen, wie die Änderungen (Änderungen an der Vermeidungsmaßnahme sowie
Änderungen an Bauart, Anzahl und Standorten der WEAn) sich auf den zu erwartenden Erfolg der
Maßnahme 10.3/A3 auswirken (mit Begründung) fehlen. 
 
 
 
Übrige naturschutzrechtliche Unterlagen
 
 
 
Ansonsten wurden lediglich Rechenergebnisse der zahlenmäßigen Eingriffsbewertung vorgelegt. Unsere
Nachforderungen wurden nicht beachtet. Die Unterlagen sind nicht geeignet, die Änderungen
naturschutzfachlich zu bewerten.
 
 
 
 
 
Fazit:
 
Die Unterlagen sind nach wie vor bezüglich Naturschutz unvollständig. Die Unterlagen sind nicht prüffähig.
Die bei der hier anstehenden Änderungsgenehmigung notwendige Prüfung der Änderungen ist nicht
möglich.
 
 
 
Unsere Nachforderungen sind in unserer E-Mail vom 08.01.2025 eindeutig dargelegt. Eindeutig
nachvollziehbare Darstellungen der Änderung in Text und Karten sind vorzulegen. Es ist nachvollziehbar
darzulegen, welchen Eingriff die Änderungen darstellen und ob die Änderungen konkret mit den
naturschutzrechtlichen und den artenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar sind.
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
 
Im Auftrag
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ALLGEMEINE AUFLAGEN UND NEBENBESTIMMUNGEN 
 
1 Standsicherheit 
 

1.1 Der Nachweis der Standsicherheit des Turms und der Gründung der Anlage hat nach 
den Richtlinien für Windenergieanlagen, Einwirkungen und Standsicherheits-
nachweise für Turm und Gründung, (Stand Oktober 2012 – Korrigierte Fassung März 
2015), des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, zu erfolgen.  

 

1.2 Die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darf nur von den bauaufsichtlich 
anerkannten Prüfungseinrichtungen durchgeführt werden.  

 Die Einhaltung der im Prüfbericht über den Nachweis der Standsicherheit aufgeführten 
Randbedingungen und Auflagen an die Bauausführung einschließlich der Gründung ist 
im Rahmen der Bauüberwachung durch Prüfberechtigte, (Prüfingenieure für Baustatik 
oder Prüfsachverständige für Standsicherheit) zu überprüfen und zu bestätigen.  

 

1.3 Die Standfestigkeit des Baugrundes am Aufstellort ist durch ein Baugrundgutachten 
einer sachverständigen Person gemäß SEGBauVO nach Abschnitt 3, Buchstabe H der 
Richtlinie für Windenergieanlagen bis zum Baubeginn durch Vorlage bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen.  
Die Einhaltung der im Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der DIBt 
Richtlinie für Windenergieanlagen aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die 
Bauausführung ist im Rahmen der Bauüberwachung durch Sachverständige nach der 
rheinland-pfälzischen Landesverordnung über Sachverständige für Erd- und Grundbau 
(SEGBauVO) zu überprüfen.  
Die Prüfberechtigten (Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für 
Standsicherheit) haben der Genehmigungsbehörde mit dem Bericht über das Ergebnis 
Ihrer Prüfung der Bauausführung zugleich die Bescheinigung des Sachverständigen 
nach § 8 SEGBauVO vorzulegen.  

 

1.4 Die Prüfung hat ergeben, dass der Abstand zwischen den Turmachsen benachbarter 
Windenergieanlagen nicht die geforderten Mindestabstände [a >= 8D für vm50 (h)] gem. 
Punkt.7.3.3 der Richtlinie für Windenergieanlagen des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (DIBt) – korrigierte Fassung März 2015 – erfüllen. 

 Die Turbulenzintensität infolge der Einflüsse benachbarter Windenergieanlagen ist 
daher zu untersuchen. Gemäß der Richtlinie für Windenergieanlagen – Einwirkung 
und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung –, ist eine gutachterliche 
Stellungnahme eines Sachverständigen vorzulegen. Dies betrifft insbesondere 
typengeprüfte Windenergieanlagen. Soweit im Gutachten festgestellt wird, dass eine 
gegenüber den Auslegungsparametern erhöhte Turbulenzintensität vorliegt, erfordert 
dies auch erneute bautechnische Nachweise und Nachweise für maschinentechnische 
Teile der Windenergieanlage; dies gilt auch für bestehende Anlagen, die derartig durch 
die neu zu errichteten Anlagen beeinflusst werden. Die Standsicherheit anderer 
Anlagen darf durch neu hinzukommende Anlagen nicht gefährdet werden. 

 

Das dem Antrag beigefügte Gutachten der Firma I17 Wind GmbH & Co KG 
(Bericht-Nr. I17-SE-2024-235) vom 11.06.2024 bezüglich der Standorteignung 
von WEA´s am Standort Siesbach ist als Bestandteil in die Genehmigung 
aufzunehmen. Die Ergebnisse des Gutachtens sind in der Planung, der 
Errichtung und im späteren Betrieb zu berücksichtigen. 

 

1.5. Mit der Ausführung des Fundamentes darf erst dann begonnen werden, wenn die 
geprüfte und genehmigte Fundamentstatik einschließlich der Bewehrungs- und 
Konstruktionspläne sowie die Typenstatik des Turms auf der Baustelle vorliegen. 

 

1.6. Die Bauarbeiten dürfen nur in dem Umfang ausgeführt werden, wie diese von den 
hierfür zugelassenen Prüfstellen und -ämtern für Baustatik freigegeben werden. 
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4.3 An den baulichen Anlagen sind gem. § 15 Abs. 5 Landesbauordnung (LBauO) 
dauerhaft wirksame Blitzschutzanlagen vorzusehen. Die Auslegung des 
Schutzkonzepts hat nach DIN EN 61400-24 zu erfolgen. 

 

4.4 Die Windkraftanlage darf erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertig gestellt 
und sicher betrieben werden kann. 

 

4.5 Die Entwurfslebensdauer der Anlage wird nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie für 
Windenergieanlagen mit mind. 20 Jahren angenommen. 

 

4.6 Die Abstandsflächen der WEA´s erstrecken sich vorliegend auf andere Grundstücke. 
Daher ist die Übernahme der mit dem Bauamt abzustimmenden Abstandsflächen 
durch Eintragung von Baulasten auf die betroffenen Grundstücke spätestens vor 
Errichtung der Windenergieanlagen öffentlich-rechtlich zu sichern." 

 
5 Folgende Bescheinigungen sind vor Baubeginn der unteren Bauaufsichtsbehörde in  

1-facher Ausfertigung vorzulegen  
 

5.1 Verpflichtungserklärung gem. Ziffer 3.1 zum Rückbau der Windenergieanlagen.  
 

5.2 Bürgschaftserklärung gem. Ziffer 3.2 zur Sicherung des Anspruchs des 
Landkreises Birkenfeld gegenüber des Antragstellers auf Durchführung der 
vorgenannten Rückbauverpflichtung in Höhe der berechneten Sicherheitsleistung. 

 
5.3 Bodengutachten mit Angaben der Bodenkennwerte und Grundwasserstände. 
 

 
6 Folgende Bescheinigungen sind vor Inbetriebnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde 
  in 1-facher Ausfertigung vorzulegen  
 

6.1  Bescheinigung des Prüfingenieurs (mit Formblatt „Bescheinigung über die 
Bauausführung“), dass die Windkraftanlage – Fundamente und Turm - entsprechend 
den von ihm zu verantwortenden Bauunterlagen ordnungsgemäß ausgeführt 
wurde (mit der Anzeige über die abschließende Fertigstellung). 
 

6.2 Bescheinigung des Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO über die Einhaltung 
der im Baugrundgutachten aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die 
Bauausführung. (mit der Anzeige über die abschließende Fertigstellung). 
 

6.3 Falls Aufzugsanlagen für den Personen- und Materialtransport eingebaut werden, 
sind hierüber Bescheinigungen des TÜV über die ordnungsgemäße Ausführung 
dieser Aufzugsanlagen vorzulegen. 

 

6.4 Bescheinigung und Protokoll über die ordnungsgemäße Ausführung und Prüfung 
der Blitzschutzanlagen durch einen Sachverständigen. 
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Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.



externe 
CEF Ausgleichs-/Maßnahmenflächen
Gemarkung Siesbach 
Flur 11 FlNrn. 49, 50/1, 50/2 und 
51 bis 54
Gemarkung Siesbach
Flur 12 FlNrn. 1 bis 4, 7,10 und 11
Gemarkung Siesbach
Flur 13 FlNrn. 27 bis 30



WEA S-1

WEA S-2

WEA S-3

Geltungsbereich



WEA S-3

WEA 02 Kabeltrasse zu 
WEA S-2 und WEA S-3



Kabeltrasse zu WEA S-1

WEA S-1



externe 
CEF Ausgleichsfläche A14
Gemarkung Mackenroth 
Flur 5 FlNr. 47/2



Zuwegung zu den 
WEA S-1, WEA S-2 und WEA S-3
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Auflagen zur Genehmigung von drei WEA, Gemarkung Siesbach, Flur 12, Flur-
stücke 2 und 3, Flur 10, Flurstück 2/1 und Flur 10, Flurstück 2/3  
Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Windenergieanlagen (WEA), nachfol-
gend WEA S-1, WEA S-2 und WEA S-3 genannt: 
 
Windenergieanlage WEA S-1: 
Enercon E138 EP3 E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleis-
tung 4,26 MW, Koordinaten (hier: UTM; ETRS 89 Zone: 32): Rechtswert 371988; 
Hochwert 5509076 
 
Windenergieanlage WEA S-2: 
Enercon E138 EP3 E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleis-
tung 4,26 MW, Koordinaten (hier: UTM; ETRS 89 Zone: 32): Rechtswert 372398; 
Hochwert 5508757 
 
Windenergieanlage WEA S-3: 
Enercon E138 EP3 E3, Nabenhöhe 160 m, Rotordurchmesser 138,25 m, Nennleis-
tung 4,26 MW, Koordinaten (hier: UTM; ETRS 89 Zone: 32): Rechtswert 372647; 
Hochwert 5508299 
 
 
 
Die Genehmigung bitte ich mit nachfolgenden Nebenbestimmungen zu verbinden: 
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Immissionsschutz: 
 
Lärm: 
 
1. Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte dürfen die dort 

genannten Immissionsrichtwerte als Gesamtbelastung nicht überschritten wer-

den: 

 

Immissionspunkt IRW nachts 

IO 06 Eichwaldweg 14, Rötsweiler-Nockenthal 40 dB(A) 

IO 06a Am Pauschbaum 7, Nockenthal 40 dB(A) 

IO 07 Waldhütte zw. Nöckenthal und Hußweiler 46 dB(A)* 

IO 08a Untere Hauler 10, Wilzenberg 40 dB(A) 

IO 08b Untere Hauler 1, Wilzenberg 40 dB(A) 

  

Die maßgeblichen Immissionsorte werden entsprechend ihrer Schutzbedürftig-
keit einem Mischgebiet bzw. allgemeinen Wohngebiet zugeordnet. Mess- und 
Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
-TA Lärm 98). 
*Nach Absprache wird für diesen Immissionsort wegen der Art der Nutzung ein Immissionsricht-

wert zugelassen, welcher um 1 dB(A) höher liegt als der eines Mischgebietes. 

 

2. Die Windenergieanlagen dürfen zu allen Tageszeiten den nachstehend genann-
ten Schallleistungspegel inklusive eines Toleranzbereichs im Sinne der oberen 
Vertrauensbereichsgrenze von 90 % gemäß der Formel  

  Le,max = Lw + 1,28 × √(σP)2 + (σR)2  nicht überschreiten: 
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 Tages- und Nachtzeit: 

 Betriebsmodus 0 s (Betrieb bei Nennleistung): 

  

 

WEA 1 - 3 

Nabenhöhe 160 m  

4260 kW bei 11,1 U/min 

berücksichtigte Unsicherheiten und obere Ver-

trauensbereichsgrenze ∆L = 1,28 ∙ σges  

lt. Schallimmissionsprognose 

Le,max [dB(A)]  Lw [dB(A)] σP σR σProg ∆L 

107,8 106,1 1,2 0,5 1,0 1,7 

  

Lw und Le,max werden gemäß vorher genannter Schallimmissionsprognose fol-

gende Oktav-Spektren zugeordnet:   

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav [dB(A)] 88,3 94,4 96,3 98,5 101,1 100,4 93,6 79,9 

Le max,Oktav [dB(A)] 90,0 96,1 98,0 100,2 102,8 102,1 95,3 81,6 

 
______________________ 

Le,max: maximal zulässiger Emissionsschallleistungspegel 

Lw: Schallleistungspegel laut Herstellerangabe  

LW,Oktav :     Oktavspektrum  

Le,max,Oktav: maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel 

σP: Serienstreuung 

σR: Messunsicherheit 

σProg: Prognoseunsicherheit 

∆L = 1,28 σges: oberer Vertrauensbereich von 90% 

 

 

3. Die Emissionsbegrenzungen gelten als eingehalten, wenn für den durch Mes-

sung bestimmten Schallleistungspegel (LW,Okt.Messung) mit der zugehörenden 

Messunsicherheit σR entsprechend folgender Gleichung für alle Oktaven nachge-

wiesen wird, dass  

LW,Okt.Messung + 1,28 × σR,Messung ≤ Le max,Oktav. 
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4. Die Windenergieanlagen dürfen keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit (KTN ≥ 

 2 dB(A) gemessen nach den Anforderungen der FGW-Richtlinie) aufweisen. 

 Dies gilt für alle Lastzustände. 
 

 

Schattenwurf: 
 

5. Durch Einbau einer geeigneten Abschalteinrichtung in die Windenergieanlagen 

WEA 2 und WEA 3 muss überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden, 

dass an den in der Schattenwurfprognose berechneten Immissionspunkten der 

von den Windenergieanlagen erzeugte Schattenwurf insgesamt 30 Minuten pro 

Tag und 30 Stunden pro Jahr (worst case) bzw. 8 Stunden pro Jahr (real) bei 

Addition aller schattenwerfenden Windenergieanlagen nicht überschritten wird.  

 

 Hinweis: 

 Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die meteorologische Parameter berücksich- 

 tigt (z.B. Intensität des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsäch- 

  liche Beschattungsdauer von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden  

 Monaten (real) bei Addition aller schattenwerfenden Windenergieanlagen zu be- 

 grenzen. 

 

 

6. Bei der Realisierung der Windenergieanlagen müssen neben den im Schatten-

wurfgutachten exemplarisch und repräsentativ berücksichtigten Immissionspunk-

ten alle weiteren Immissionspunkte in einer später zu erstellenden Rotorschatten-

wurf-Regelung berücksichtigt werden, an welchen mit Überschreitungen der vor-

her genannten Richtwerte zu rechnen ist. 

  

7. Bei einer technischen Störung des Schattenwurfmoduls oder des Strahlungs-

sensors sind die Windenergieanlagen in den Zeiten in denen Schattenwurf auftre-

ten kann solange außer Betrieb zu nehmen, bis die Funktionsfähigkeit der Ab-

schalteinrichtung insgesamt wieder sichergestellt ist. Zwischen der Störung der 

Abschalteinrichtung und der Außerbetriebnahme der Windenergieanlage aufge-

tretener Schattenwurf ist der aufsummierten realen Jahresbeschattungsdauer hin-

zuzurechnen. 
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8. Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiträu-

men müssen von der Abschalteinrichtung für jeden Immissionsort registriert wer-

den. Ebenfalls sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu registrie-

ren. Die registrierten Daten sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-

Oberstein, in Klarschrift vorzulegen. 

 

9. An den für Schattenwurf relevanten Immissionspunkten müssen alle für die Pro-

grammierung erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden. Hierzu ist eine 

exakte Vermessung der Positionen der Immissionsflächen und der Windenergie-

anlagen (z.B. mit DGPS-Empfänger) erforderlich. 

 

Arbeitsschutz: 

 

10. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des Ar-

beitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung sind zu dokumentieren (§§ 5 

und 6 ArbSchG). 

Bei der Festlegung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz sind die „Berufgenossen-

schaftlichen Informationen für die Sicherheit und die Gesundheit bei der Arbeit“ 

(BG-Information –BGI 657/ DGUV Information 203-007 „Windenergieanlagen“) zu 

Grunde zu legen. 

 

11. Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in den Anla-

gen verfügbar zu halten, die u.a. ausführliche Handlungsanleitungen für folgende 

Vorgänge enthält: 

- sichere Ausführung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgänge, der rou-

tinemäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschließlich des sicheren 

Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel 

- Rettung von Personen im Gefahrenfall 

- Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung. 

 

12. Die Rettung von Beschäftigten ist sicher zu stellen. Hierzu sind entsprechende 

Abseilvorrichtungen inkl. erforderlichem Zubehör in den Windenergieanlagen vor-

zuhalten. 
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13. Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten in den Windenergieanlagen müssen stets 
mindestens zwei Personen gleichzeitig anwesend sein, damit ein Eingreifen, eine 
Alarmierung und Rettung in Notfällen möglich ist. 

 

Betriebssicherheit/Eisabwurf: 
 
14. Eisansatz an den Rotorblättern in gefahrdrohender Menge muss zu einer Ab-

schaltung der Anlagen führen. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an 
den Rotorblättern ist unzulässig. 

 
15. Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller 

der Windenergieanlagen (Fa. Enercon) sowie des Sensors (Fa. Wölfel) unter Be-
rücksichtigung der im Antrag enthaltenen Sachverständigen-Gutachten  
des TÜV NORD (Bericht Nr.: 8111 7247 373 D Rev.2 sowie Bericht Nr.: 8111 
881 239 Rev.7) so einzustellen, dass sie am Standort zuverlässig funktionieren. 
Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen 
sind Protokolle (mit Name, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betrei-
ber der Anlagen dauerhaft so aufzubewahren, dass sie auf Verlangen sofort vor-
gelegt werden können. 

 

16. Die Rotorblattenteisung bei laufender Anlage ist nicht zulässig. 

Hinweis: 
Laut den Herstellern werden derzeit diesbezügliche Untersuchungen zum Einsatz der 
Rotorblattheizung angestellt. Sollte ein überarbeitetes Gutachten nachweisen, dass es 
nicht zu erhöhten Gefahren kommt, können diese Nebenbestimmungen ggf. abgeän-
dert oder herausgenommen werden. 
 
Sonstiges: 
 
17. Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Idar-Oberstein, ist die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlagen min-
destens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.  
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18. Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf der Windenergieanlagen ist 
der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Idar-Oberstein, nach §52b  

 BImSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Hinweis: 

 Die Befahranlage/ Aufstiegshilfe ist eine Aufzugsanlage. Aufzugsanlagen stellen im 
Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) überwachungsbedürftige Anla-
gen dar, die regelmäßig wiederkehrend von einer zugelassenen Überwachungsstelle 
zu prüfen sind (Hauptprüfung). Die Prüfung schließt die Prüfung der Sicherheit der 
elektrischen Anlage, soweit dies für die Beurteilung der sicheren Verwendung der Auf-
zugsanlage erforderlich ist, mit ein.  

 
Die Fristen für die Prüfungen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 
Abs. 6 BetrSichV unter Berücksichtigung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnah-
men festzulegen. Die festgelegte Prüffrist darf zwei Jahre nicht überschreiten. 

 
Zusätzlich ist in der Mitte des Prüfzeitraums zwischen zwei Hauptprüfungen eine Zwi-
schenprüfung von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchzuführen.  
Über die Ergebnisse der Prüfungen sind Prüfbescheinigungen zu erstellen. 
 
Hinweis: 
Der Bauherr hat auf Grund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 1283) 
eine Vorankündigung zu erstatten für Baustellen, bei denen  

 die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf  
denen mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden 
oder  

 der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet. 
 
Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewer-

 beaufsicht Idar-Oberstein, zu übermitteln. 
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Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten: 
 Ort der Baustelle 
 Name und Anschrift des Bauherrn 
 Art des Bauvorhabens 
 Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten  
 Name und Anschrift des Koordinators 
 voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten 
 voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle 
 Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf 

der Baustelle tätig werden. 
 

Der Bauherr hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der 
Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden. 
Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und 

 eine Vorankündigung zu übermitteln ist 
oder 

 besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden, 
ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden. 
Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.: 

 Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m 
 Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m 
 Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährden-

den, sehr giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen Stoffen (z.B. 
Altlastensanierung) 

 Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen 
 Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Eigengewicht. 

 
Hinweis: 
Die übrigen im Genehmigungsbescheid vom 18.01.2023 von der Kreisverwaltung  
Birkenfeld festgeschriebenen Auflagen, die von der beantragten Änderung nicht be- 
rührt sind, gelten uneingeschränkt fort. 







 
 

3/5 
 
 

 

Grabungsfirmen würde die GDKE nicht zustimmen bzw. das Einvernehmen gem. §21 (1) 

DSchG RLP nicht herstellen, da der Einsatz privater Grabungsfirmen weder im DSchG RLP 

noch in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kulturvom 5. August 2011 (MBWWK 9814 – Tgb.-Nr. 1691/09) zur Durchführung des § 21 

DSchG RLP vorgesehen ist und zahlreiche organisatorische und rechtliche Fragen ungeklärt 

bzw. nicht erfüllt sind. 

 

 
Da nach § 21 (3) DSchG der Veranlasser von archäologischen Untersuchungen für die 
Erstattung von Kosten herangezogen werden kann, sind die Prospektionen von dem 
Bauherren bzw. Veranlasser zu finanzieren und von einem nachweislich befähigten 
Dienstleister durchzuführen.  

Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier ist bei der inhaltlichen und zeitlichen 

Planung der Prospektionsmaßnahmen zu beteiligen. Bei der Vergabe der Prospektionsarbeiten 

ist die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier dann nachrichtlich zu beteiligen.  

 
Die ausführende Fachfirma benötigt für die Prospektion eine projektspezifische 
Nachforschungsgenehmigung gemäß § 21 (1) DSchG.  

Die Anfrage der Fachfirmen wird über die Landesarchäologie an die untere 

Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung weitergeleitet, die die Genehmigung ausstellt. 

 

Unseren mit Stellungnahme vom 21.01.2025 formulierten Einspruch ziehen wir hiermit 
zurück.  

Wir weisen darauf hin, dass unsere Zustimmung vorbehaltlich der Durchführung der hier 

erwähnten Maßnahmen (geopyhsikalische Prospektion, Sondage und ggf. 

Grabungsmaßnahme je nach Befundlage) erfolgt. 

 

Davon abgesehen ist insgesamt nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen 

archäologischen Fundstellen/Denkmäler bekannt. Eine vorbehaltliche Zustimmung der 

Direktion Landesarchäologie Trier ist an die Übernahme folgender Bedingungen und Auflagen 

gebunden: 

 

 

1. Bedingungen 

 

1.1 Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Trier erfolgt unter dem 

bedingenden Vorbehalt der Durchführung einer geophysikalischen Prospektion 

(Magnetik) im Bereich des Baufeldes der WEA_S1-3 und ggf. anschließenden von 

der GDKE Landesarchäologie Trier begleiteten archäologischen Baggersondagen 

zur Sachverhaltsermittlung.  

Im Ausbaubereich der Zuwegung (Flur 5: 2, 4/1, 7/2 an der Grenze zu Flur 16; 

Gemarkung Siesbach) gut 520m nordnordwestlich der WEA_S-1 kann wegen der 

geringen Größe der betroffenen Fläche eine geopyhsikalische Prospektion nicht 
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zielführend durchgeführt werden. Eine evaluierende Baggersondage muss hier als 
Grundlage für die Bewerbung archäologischer Betroffenheit dienen. 
Die Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion und archäologischen Sondagen 
dienen als Grundlage für die Bewertung der tatsächlichen archäologischen 
Betroffenheit sowie für die Beurteilung des weiteren Vorgehens, die gegebenenfalls 
zur Ausgrabung des Bereichs oder einer archäologisch betroffenen Teilfläche, oder 
zur Feststellung der Erhaltungswürdigkeit gem. §§ 5, 8 und 22 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz führen kann. In Abhängigkeit der 
Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung sind, unter Umständen, großflächige 
archäologische Ausgrabungen im Sinne von § 19 DSchG RLP notwendig und 
durchzuführen, an deren Kosten der Veranlasser archäologischer Maßnahmen 
gemäß § 21 (3) DSchG RLP beteiligt werden kann. 

1.2 Für die Waldflächen sind bereits die Rodungsarbeiten mit der GDKE Trier im Vorfeld 
abzustimmen, da diese eine Gefahr für archäologische Funde darstellen. 

1.3 Die Waldbereiche sind zur bodendenkmalpflegerischen Sachverhaltsermittlung 
nach dem Fällen der Bäume und vor dem Ziehen der Wurzelstöcke (!) durch 
geophysikalische Prospektionen (Magnetik) nach archäologischen Vorgaben zu 
untersuchen. 
 

2. Auflagen 
 

2.1 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 
23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, 
archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich 
unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 
2.2 Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen 

der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 
 

2.3 Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 
Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere 
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 
Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführ-
en können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der 
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 
Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  

 
2.4 Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnahmen 

(Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt.  
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Zusätzlich sind folgende Hinweise zu berücksichtigen: 

Für das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden, insbesondere im 
Rahmen der Rekultivierung, der Wiedernutzbarmachung, des Landschaftsbaus, der 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Folgenutzung und der Herstellung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht insbesondere auf technischen Bauwerken sind die 
Vorgaben der §§ 6-8 BBodschV sowie die darin erwähnten DIN 19639, DIN 19731 
und DIN 18915 zu beachten. Beim Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands 
solcher Flächen sollte eine ausreichend mächtige durchwurzelbare Bodenschicht 
etabliert werden. Als Qualitätsziel sind die Bodenverhältnisse der näheren Umgebung 
heranzuziehen. 

Für den Bau der Windenergieanlagen werden 1.257 m² dauerhaft voll- bzw. 10.104 m² 
dauerhaft teilversiegelt. 

Es handelt sich hierbei um eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere.  

Die Kompensation des Schutzgutes Boden soll über durch Flächenextensivierungen 
bzw. Landnutzungsänderungen erfolgen. Der Ausgleich bzw. Ersatz der Eingriffe in 
das Schutzgut Boden (Voll- und Teilversiegelungen) durch Flächenextensivierungen 
bzw. Landnutzungsänderungen wird als nicht optimal angesehen, jedoch in dieser 
Form akzeptiert.  

Wir empfehlen zukünftig entsprechend des Schaubildes auf Seite 10 des -
Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes in Rheinland-Pfalz- 
(https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Naturschutz/Eingriff_und_Kompensation/P
raxisleitfade n_Kompensationsbedarf_Juni_2021.pdf) verbal-argumentativ zu prüfen, 
ob die vorgesehene Kompensation den schutzgutbezogenen Kompensationsbedarf 
abdeckt (siehe auch Kapitel 3 ab S.17 des Praxisleitfadens). Dazu sollten die 
positiven Auswirkungen der Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden explizit 
textlich erwähnt werden (bspw. die Aufwertung spezieller Bodenfunktionen, dabei sind 
auch die blau eingefärbten Hinweise auf Seite 20 des Praxisleitfadens hilfreich). Die 
Erstellung entsprechender Maßnahmenblätter wird empfohlen. 
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Hydrogeologie: 

Fachinformationen zu den hydrogeologischen Untergrundverhältnissen sind im 
Internetportal des LGB verfügbar unter:  

https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten.html 

Diese geben einen Überblick über die Untergrundverhältnisse im regionalen Maßstab 
und ersetzen nicht standortbezogene Untersuchungen. 

Aus hydrogeologischer Sicht erfolgen zu den im Planungsvorhaben genannten Infor-
mationen keine ergänzenden Aussagen.  

Ingenieurgeologie: 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für alle 
Windenergieanlagen werden standortbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
In hängigem Gelände ist das Thema Hangstabilität in die geotechnischen Untersu-
chungen einzubeziehen. 

Landeserdbebendienst: 

Erdbebenmessstationen in der näheren Umgebung sind von dieser Planung nicht 
betroffen. 

Rohstoffgeologie: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 23.05.2022 (Az.: 3240-0434-22/V1), die 
auch weiterhin ihre Gültigkeit behält. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologi-
schen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landes-
amt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige 
sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das 
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 Gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthin-

dernissen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)“ in Verbindung mit der „Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeich-

nung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4)“ ist an den Wind-

energieanlagen eine Tages- und Nachtkennzeichnung anzubringen. 

  

3. Die Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen. 

 

II. Hinweise 

  

1. Um Nachricht über den Ausgang des Genehmigungsverfahrens wird gebeten. 

  

2. Sollten in dem Gebiet Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 100,00 m über 

Grund abgebaut werden, so bitten wir um entsprechende Mitteilung. 

 

 

III. Nebenbestimmungen 

 
1. Für die Tageskennzeichnung sind die Rotorblätter außen beginnend durch drei Farbstreifen 

in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 2009) in Verbindung mit 

verkehrsweiß (RAL 9016) oder in den Farben verkehrsrot (RAL 3020) in Verbindung mit ver-

kehrsweiß (RAL 9016) oder den Grautönen grauweiß (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038) 

oder lichtgrau (RAL 7035) zu markieren.  

Die äußere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein. 

 

2. Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in verkehrsorange 

(RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Höhe des Maschinenhauses rückwärtig 

umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktions-

bedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der 

jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Far-

bring in verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) beginnend in 40 Metern 

über Grund zu markieren. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch 

örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. 

  

3. Für die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer W, rot oder 

Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot blinkende Rund-

strahlfeuer (100 cd) gemäß Anhang 2 der AVV. Die Taktfolge der Feuer W, rot oder Feuer 

W, rot ES beträgt 1 s hell + 0,5 s dunkel + 1 s hell + 1,5 s dunkel (= 4 Sekunden).  

Die Nennlichtstärke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhängig reduziert werden. Bei 

Sichtweiten über 5 Kilometern darf die Nennlichtstärke auf 30 % und bei Sichtweiten über 10 

Kilometern auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach den Vorgaben des 

Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstärken ist nach-

zuweisen.  

Die Feuer müssen durch einen Dämmerungsschalter bei Unterschreitung einer Schalt-

schwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden. 

 

4. Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben Höhe zwischen Grund und der Nacht-

kennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, bestehend aus Hin-

dernisfeuer (ES) anzubringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot leuchtende Rundstrahl- 

oder Teilfeuer (mindestens 10 cd) gemäß Anhang 1 der AVV. Sofern aus technischen Grün-

den erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu fünf Meter nach 
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oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder Richtung müssen mindestens zwei Hinder-

nisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die Feuer müssen durch einen Dämmerungsschalter bei 

Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden. 

  

5. Die gemäß § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) verpflichtend einzubau-

ende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist dem Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen als zu-

ständige Luftfahrtbehörde, vor der Inbetriebnahme anzuzeigen. Der Anzeige sind  

a. der Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch eine 

vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannten Stelle und  

b. der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers über die standortbezo-

gene Erfüllung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6 Nummer 2 

der AVV  

beizufügen. 

 

6. Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusätzlich eine Infrarotkennzeichnung anzubringen. 

Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemäß Anhang 3 der AVV mit einer Wellen-

länge von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer beträgt 0,2 s hell + 0,8 s dunkel (= 

1 Sekunde).  

 

7. Die Windenergieanlagen können als Windenergieanlagen-Block zusammengefasst werden 

und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks bedürfen einer Kennzeichnung durch 

Feuer für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Die Anlage WEA Siesbach 01 bis WEA Si-

esbach 03 überragt die sie umgebenden Hindernisse signifikant und ist daher ebenfalls zu 

kennzeichnen. Die Tagesmarkierung durch Farbauftrag ist hiervon ausgenommen. 

  

8. Alle Feuer dürfen in keiner Richtung völlig vom Hindernis verdeckt werden und es muss si-

chergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens ein Feuer aus jeder Rich-

tung sichtbar sein.  

 

9. Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redun-

dantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer 

erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit 

getauscht wird.  

 

10. Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das für den Fall einer Störung der primären elektri-

schen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewähr-

leistet, ist vorzulegen. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur 

Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbre-

chung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung 

darf zwei Minuten nicht überschreiten.  

Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.  

 

11. Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der zuständigen 

NOTAM-Zentrale unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so 

schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM- Zentrale 

unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen 

nicht möglich, so ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zuständige Genehmigungsbe-

hörde zu informieren.  

 

12. Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 

00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms 

zu starten. 
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